
Einrichtung eines Zebrastreifens vor dem Gebäude der
Jobcenter in der Friedenstraße und Einrichtung einer 
Bedarfsampel in der Friedenstraße/ Ausgang Ostbahnhof
Werksviertel

BA-Antrags-Nr. 20-26/ B 00025 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 14 – Berg am Laim vom 26.05.2020

Antwortschreiben des KVR vom 26.08.2020;

Nachfrage des BA vom 01.10.2020;

Sehr geehrter Herr Friedrich,

Ihrem neuerlichen Schreiben vom 01.10.2020 ist zu entnehmen, dass der Bezirksausschuss das 
Antwortschreiben der Straßenverkehrsbehörde zur Kenntnis genommen hat und dennoch um 
eine „erneute Behandlung unter Berücksichtigung und Beantwortung aller Punkte des Antrages“ 
bittet.

Mit Schreiben vom 26.08.2020 wurden dem Bezirksausschuss beide Punkte des Antrages:

1. Einrichtung eines markierten Fußgängerüberwegs zwischen Friedenstraße 28 und 32
2. Ersatz des bisherigen Fußgängerüberwegs am Ausgang Ostbahnhof durch eine Bedarfsampel

ausführlich erläutert und beantwortet.

Wie dargelegt, ist eine Bedarfsampel aktuell nicht das geeignete Mittel und auch nicht 
erforderlich.
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Bezüglich des baustellenbedingt eingerichteten Fußgängerüberwegs auf Höhe der Frieden-
straße 28 wird bis zum Frühsommer 2021 evaluiert, wie sich der neue Übergang im alltäglichen 
Verkehrsgeschehen bewährt. Bislang wird die Querungshilfe gut angenommen, weshalb das 
Bestreben der Straßenverkehrsbehörde, den Übergang auch nach Ablauf der zeitlichen 
Befristung als Dauermaßnahme beizubehalten, hiermit nochmals zum Ausdruck gebracht wird. 

Mit freundlichen Grüßen

gez.
KVR-I/331


